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Fachpraktiker/ Fachpraktikerin für Zerspanungsmechanik 
§ 66 BBIG/§ 42 HwO für behinderte Menschen  
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1. Allgemeines 
 
Die Fachpraktikerin/der Fachpraktiker für 
Zerspanungsmechanik arbeitet in Bereichen 
der Industrie und des Handwerks, in denen 
durch spanende Verfahren Bauteile gefertigt 
werden. Typische Einsatzgebiete sind 
Drehmaschinensysteme und Fräsmaschi-
nensysteme der Einzel- und Serienfertigung.  

Die Berufsausbildung der Fachpraktikerin/ 
des Fachpraktikers für Zerspanungsmecha-
nik gliedert sich in die Einsatzgebiete: 

1. Drehmaschinensysteme 

2. Fräsmaschinensysteme 

Die Ausbildung dauert drei Jahre und sechs 
Monate. 

Die neue BiBB Hauptausschussempfehlung 
löst die BiBB Hauptausschussempfehlungen 
Werkzeugmaschinenspaner/-in Drehen 
und Fräsen von 1980 ab.  

Die Empfehlung - Berufsabschluss nach § 
66 BBiG/§ 42 HwO, für behinderte Menschen 
- ist schwerpunktmäßig ausgerichtet auf die 
Hauptzielgruppe der Menschen mit Lernbe-
hinderung, da diese den überwiegenden Teil 
der behinderten Menschen ausmachen. 

Lernbehinderte Menschen sind Personen, die 
in ihrem Lernen umfänglich und lang andau-
ernd beeinträchtigt sind und die deutlich von 
der Altersnorm abweichende Leistungs- und 
Verhaltensformen aufweisen, wodurch ihre 
berufliche Integration wesentlich und auf 
Dauer erschwert wird. Die Zugehörigkeit zu 
dem betroffenen Personenkreis kann nur im 
Einzelfall festgestellt werden. 
 
Anforderungen an die Ausbildungsein-
richtung und die Ausbilder/-innen 

Behinderte Menschen dürfen nach dieser 
Ausbildungsregelung nur in dafür geeigneten 
Betrieben und Ausbildungseinrichtungen 
ausgebildet werden.  

Die Ausbilderinnen/Ausbilder müssen neben 
der persönlichen, berufsspezifisch fachlichen 
und berufspädagogischen Eignung (AEVO 
u.a.) eine mehrjährige Erfahrung in der Aus-
bildung sowie zusätzliche behindertenspezi-
fische Qualifikationen nachweisen.  
 
 
2. Inhalte der Ausbildung 
 
Gemeinsame berufsprofilgebende Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 

1. Planen und Organisieren der Arbeit, 
Bewerten der Arbeitsergebnisse 

2. Unterscheiden, Zuordnen und Handha-
ben von Werk-, Betriebs- u. Hilfsstoffen 

3. Herstellen von Bauteilen und Baugrup-
pen 

4. Warten von Betriebsmitteln 

5. Steuerungstechnik 

6. Anschlagen, Sichern und Transportieren 

7. Kundenorientierung 

8. Planen des Fertigungsprozesses 
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9. Arbeiten mit Programmen an numerisch 
gesteuerten Werkzeugmaschinen 

10. Einrichten von Werkzeugmaschinen 

11. Herstellen von Werkstücken 

12. Überwachen von Fertigungsabläufen 

13. Geschäftsprozesse und Qualitätssiche-
rungssysteme in der betrieblichen  Aus-
bildung. 

 
2.1 Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme 

Fachpraktikerinnen/Fachpraktiker für Zer-
spanungsmechanik Einsatzgebiet Drehma-
schinensysteme arbeiten in Bereichen der 
Industrie und des Handwerks, in denen Bau-
teile durch mechanische Bearbeitungsverfah-
ren (durch Drehen) gefertigt werden.  
 
2.2 Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme 

Fachpraktikerinnen/Fachpraktiker für Zer-
spanungsmechanik Einsatzgebiet Fräsma-
schinensysteme arbeiten in Bereichen der 
Industrie und des Handwerks, in denen Bau-
teile durch mechanische Bearbeitungsverfah-
ren (durch Fräsen) gefertigt werden.  
 
 
3. Gestreckte Abschlussprüfungen  
 
Die Abschlussprüfung besteht aus den bei-
den zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 
und 2.  
Die PAL wird  

 ab Frühjahr 2015 Abschlussprüfungen 
Teil 1 und  

 ab Sommer 2016 Abschlussprüfungen 
Teil 2 anbieten. 

 
3.1 Gestreckte Abschlussprüfungen Teil 1 

Die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1  ist 
mit 30 Prozent gewichtet. Sie soll vor Ende 
des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.  

Die Abschlussprüfung Teil 1 - komplexe Ar-
beitsaufgabe (8 h)  erstreckt sich auf die 
Ausbildungsinhalte der ersten 18 Monate und 
besteht aus den Prüfungsbereichen: 

 Bearbeiten eines kombinierten Ferti-
gungsauftrages aus den Bereichen Dreh- 
oder Frästechnik (6,5 h inkl. situative Ge-
sprächsphasen max. 10 min) sowie 

 schriftliche Aufgabenstellungen (90 min). 

 

3.2 Gestreckte Abschlussprüfungen Teil 2 

Die gestreckte Abschlussprüfung Teil 2  ist 
mit 70 Prozent gewichtet und erstreckt sich 
auf die in der Verordnung für den 19. bis 42. 
Ausbildungsmonat aufgeführten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im 
Berufsschulunterricht entsprechend dem 
Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich 
ist. 

Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den 
Prüfungsbereichen: 

 Arbeitsauftrag  
(12 h inkl. Fachgespräch max. 15 min), 
Gewichtung 40 % 

 Auftragsplanung (60 min),                   
Gewichtung 10 % 

 Fertigungstechnik (90 min),                  
Gewichtung 10 % 

 Wirtschafts- und Sozialkunde (60 min), 
Gewichtung 10 % 

 
 
4. Sonstiges 
 
Die nächsten Sitzungen der Erstellungsaus-
schüsse werden ab März 2014 stattfinden. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter 
www.ihk-pal.de oder abonnieren Sie unseren 
PAL-Newsletter.      
 
4.1 BiBB Hauptausschussempfehlungen 

Metallbearbeiter/-in und Metallfeinbe-
arbeiter/-in von 1980  

Die BiBB Hauptausschuss-Empfehlungen 
Metallbearbeiter/-in und Metallfeinbearbeiter/-
in von 1980 bleiben bestehen. Die PAL – 
Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwick-
lungsstelle – wird hierfür weiterhin Prüfungs-
aufgaben für die Zwischen- und Abschluss-
prüfung anbieten. 
 
4.2 Fachpraktiker/-in für Metallbau 

Die Ausbildung zum/zur Fachpraktiker/-in 
für Metallbau orientiert sich an dem staatlich 
anerkannten Ausbildungsberuf Metallbau-
er/Metallbauerin im Handwerk.  

Fachpraktiker/-innen für Metallbau Fachrich-
tung Konstruktionstechnik arbeiten überwie-
gend in Handwerksbetrieben des Metallbaus. 
Beschäftigung finden sie auch im Schiffsbau 
sowie in Betrieben, die sich auf die Verarbei-
tung von Metall im Aus- oder Hochbau spezi-
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alisiert haben, etwa in Dachdeckerbetrieben 
oder Fassadenbauunternehmen.  
 

Für den Beruf Fachpraktiker/-in für Metall-
bau in der Fachrichtung Konstruktions-
technik wird die PAL keine Prüfungen an-
bieten. 
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